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KANTONE CANTONS CANTONI

Zentrale Liegestellenbeschaffung für Private am Beispiel Meilen ZH

Einer für alle
ush. Laut Gesetz sind die privaten
Hauseigentümer, ob Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus,

ab 1. Januar 1987 dazu verpflichtet,
ihre Schutzräume auszurüsten. Die

Zürichsee-Gemeinde Meilen hat das Problem
zur Beschaffung von Schutzraumeinrichtungen

zentral gelöst: Mit Beschluss der
Gemeindeversammlung vom 16. Dezember
1985 wurde dazu ein Kredit von 875000 Fr.

zur Verfügung gestellt. Damit werden in
drei Tranchen im Zeitraum von drei Jahren

3200 Liegestellen zu je drei Plätzen - insgesamt

9600 Liegeplätze- durch die Gemeinde

angeschafft, in Räumlichkeiten der örtlichen

Zivilschutzorganisation gelagert und
auch über die Organisation verteilt.

Das
Problem kommt so oder so

zur Gemeinde, erklärt Walter
Hilty, Zivilschutzstellenleiter

von Meilen, da sich die Hausbesitzer
mit Fragen dieser Art ohnehin - und
auch verständlicherweise - an die
Gemeindestellen wenden.
Meilen hat drei Varianten studiert, wie
man das Problem lösen könnte. Einmal
dachte man an eine zentrale Beschaffung

aller Liegestellen via Gemeinde
mit separater Eechnungsstellung an die
Bezüger. Zum zweiten wurde diskutiert,

ob man den Interessenten die
Bezugsadressen für Liegestellen angeben
solle und im Laufe der Zeit die
Anschaffung von der zuständigen Ge¬

meindestelle kontrollieren zu lassen.
Die dritte Möglichkeit war die zentrale
Anschaffung durch die Gemeinde, wozu

man sich dann auch entschlossen
und der Bevölkerung von Meilen einen
entsprechenden Antrag zur Kostengutsprache

unterbreitet hat. An der letzten
Gemeindeversammlung im Jahr 1985
bewilligten die Meilemer Bürger den
gefragten Betrag. Die 3200 Liegestellen
zu je drei Liegeplätzen wurden bestellt,
die erste der drei Lieferungen erfolgte
im September 1986, die restlichen werden

je ein Jahr später eintreffen. Gelagert

werden die Liegestellen, kleingepackt

und nach 3er Einheit, dezentral
pro Quartier in gemeindeeigenen und
zum Teil auch privaten Schutzräumen
oder Kellern, die jedoch ebenerdige
Zufahrten oder Eampen aufweisen
müssen.

Schockgeprüft ist abwurftüchtig
Verteilt werden die verpackten
Liegestellen im Katastrophenfall, indem sie
zum gegebenen Zeitpunkt von
Zivilschützern per Fahrzeug an den
Bestimmungsplatz gefahren, dann strassen-
und quartierweise vor den Häusern
«abgeworfen» werden sollen.
Zivilschutzleute helfen den Privateigentümern

auch beim Auspacken,
Transportieren und Montieren. Aufgestellt
wird im Schutzraum nach Wunsch der
Hausbesitzer, was erlaubt und
vernünftig ist. Hingegen stellt sich die
Frage, ob der Liefertermin «im Kata¬

strophenfall» auch Garantie sei für
zeitgerechtes Liegen beziehungsweise
Schutzraumbezug - nicht zu reden
davon, ob in einer allfälligen
Katastrophennervosität die geplante Zulieferei
auch ordnungsgemäss verlaufe!
Dazu meinte der Meilener Zivilschutzstellenleiter

Hilty, dies sei eine Anordnung,

der man sich zu fügen habe. Die
Liegestellen schon zum heutigen
Zeitpunkt an die Bestimmungsorte zu
verteilen, sei bei Einfamilienhäusern kein
Problem, habe aber seine Tücken bei
Mehrfamilienhäusern. Da sei erstens
kein Platz in den Kleinkellern von heute

und bei einer offen zugänglichen
Lagerung bestünde leider die Gefahr, dass
die Liegestellen «Beine bekämen»...
Auf den zeitlichen Aspekt des
Verteilerproblems wird man wohl
zurückkommen müssen, so zumindest meint
die Redaktion.
Offen jedoch zeigte man sich bei der
Zivilschutzstelle Meilen für den
Vorschlag, das Verteilen und «Abwerfen»
anlässlich einer praktischen Übung
einmal durchzuspielen.

Zentrale Beschaffung auch anderswo
Ähnliche Beschaffungskonzepte für die
Ausrüstung privater Schutzräume
haben die Zürcher Gemeinden Küsnacht,
Männedorf und Uitikon Waldegg. Ob -
was man sich durchaus vorstellen kann
- auch in der übrigen Schweiz der Idee
verwandte Projekte bestehen, entzieht
sich der redaktionellen Kenntnis. Haben

Sie ein ähnliches Modell, berichten
Sie uns doch in kurzen Zeilen darüber.
Gerne geben wir Berichte über innovatives

Vorgehen an dieser Stelle weiter!

(Französische Übersetzung folgt in
Nr. 11/86) -
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